
Sehr geehrte Frau Hunold, sehr geehrter Herr Barg, sehr geehrter Herr Sander,  

Ihre Mail vom 07.01.2014 beantworte ich wie folgt: Sämtliche Arbeiten auf dem 
Kleingartengelände werden fachlich durch die Büros IPP und BIOPLAN begleitet. Dabei ist 
es das Ziel, möglichst wenig Heckenstrukturen, Knicks und erhaltenswerten Baumbestand zu 
schädigen. Alle unvermeidbaren Verluste von Hecken, Knicks und Gehölzen werden 
dokumentiert und ersetzt.  

Die Auflagen der Genehmigung des Landesamtes werden akribisch eingehalten, bei 
Unklarheiten, z. B. auch zur Definition des Begriffes „leichtes / schweres Gerät“, findet ein 
direkter Austausch mit dem LLUR statt.  

In dem Antrag zum Rückbau der Kleingartenlauben und der entsprechenden 
artenschutzrechtlichen Genehmigung des LLUR ist keine Differenzierung zwischen intakten 
und mehr oder weniger baufälligen Lauben vorgenommen worden. Der genehmigte Antrag 
hat die Zielsetzung, aus Gründen der „allgemeinen Gefahrenabwehr“ alle Lauben der nicht 
mehr bewirtschafteten Parzellen zurückzubauen und sachgerecht zu entsorgen. Ein weiterer 
Grund ist die Räumung von jeglichem Müll, der nach der Nutzungsaufgabe in den Lauben 
und auf den Parzellen verblieben ist und von zusätzlich eingebrachtem Müll, der insbesondere 
über die zahlreichen Zufahrtmöglichkeiten reichlich von außen ins Gelände gelangt ist. 
Darunter befinden sich auch Farb-, Lack- und Pflanzenschutzmittelreste, Öle, Batterien und 
weitere, für Boden, Wasser, Menschen, Tiere und Pflanzen gefährliche Stoffe.  

Das Abräumen der Baulichkeiten in den ehemaligen Kleingärten dient der Wiederherstellung 
der Sicherheit, die bei den zahlreichen durch Plünderung und Vandalismus zerstörten 
Gartenlauben nicht mehr gegeben ist bzw. war. Eine Differenzierung der Gartenlauben hat zu 
keinem Zeitpunkt stattgefunden. Von den noch „intakten“ oder durch Gartentore gesicherten 
Lauben wird nach den Erfahrungen mit dem Räumen anderer Kleingartenanlagen in kürzester 
Zeit auch Gefahr ausgehen, da auch dort mit Vandalismus, Plünderung und Mülleintrag 
gerechnet werden muss, trotz aller wie auch immer gearteten Sicherungsmaßnahmen.  

Ich betone an dieser Stelle ausdrücklich, dass in diesem Frühjahr nicht alle Lauben geräumt 
werden, sondern Baulichkeiten und Müll zunächst nur auf solchen Flächen entfernt werden, 
die sich entlang des Hasseldieksdammer Weg befinden oder im westlichen Teil des 
Plangebietes. Hier war aufgrund der Zufahrtsmöglichkeiten ein verstärktes Abladen von Müll 
und Sperrgut zu verzeichnen.  

Das in Ihrem Schreiben dargestellte Roden bzw. Auf-den-Stock-Setzen der Heckenabschnitte 
ist im Bereich der benötigten Containersammelplätze erfolgt. Das ist eine notwendige 
Maßnahme für das Befahren mit LKW, Radlader und Kleinbagger. Die Flächen und 
Begleitmaßnahmen sind einvernehmlich mit dem LLUR abgestimmt. Zu diesem Zweck findet 
seit dem 10.12.2013 regelmäßig dienstags um 10 Uhr eine „Baubesprechung“ im Büro-
Container auf dem Kilia-Gelände statt. Dort werden alle erforderlichen Details diskutiert und 
Lösungen zur effektiven Umsetzung der Rückbaumaßnahmen der Gartenlauben gefunden. 
Die Einhaltung der entsprechenden Auflagen und die Transparenz haben dabei höchste 
Priorität, da allen Beteiligten die Brisanz der Arbeiten bewusst ist.  

Bei den „Zerstörungen“ handelt es sich um das Räumen von zwei Standorten in der 
jeweiligen Größe von vier  zusammenhängenden Kleingartenparzellen. Auf diesen Flächen 
werden Container zur Abfallsortierung abgestellt. Die Container werden von Lkw leer 
geliefert und voll wieder abtransportiert. Dafür sind in geringem und definiertem Umfang 



Heckendurchbrüche und das Fällen bzw. Abräumen von nicht geschützter Vegetation in 
diesen Bereichen notwendig. Erhaltenswerte und geschützte Gehölze werden fachgerecht 
gesichert und bleiben dauerhaft erhalten. Für den An- und Abtransport werden die 
vorhandenen Kleingartenwege genutzt. Die Flächenauswahl und die Festlegung der 
notwendigen Heckendurchbrüche ist in Abstimmung mit den begleitenden Fachbüros IPP und 
BIOPLAN sowie dem Stadtplanungsamt erfolgt und orientiert sich an den Auflagen der 
Genehmigung des LLUR. Alle Verluste von Hecken, Gehölzen und Knickabschnitten am 
Hasseldieksdammer Weg werden dokumentiert und im Rahmen einer Eingriff-
/Ausgleichsbilanzierung kompensiert. Für die zeitweise Inanspruchnahme von kleinen 
Knickabschnitten gibt es eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde. Nach 
Abschluss der Arbeiten werden die Knicks wiederhergestellt.  

Aus Gründen des Artenschutzes sind diese Maßnahmen und der Einsatz von z. T. Schwerem 
Gerät nur von Anfang Dezember bis Ende Februar möglich. Dabei werden die 
Heckenstrukturen, insbesondere an den Gartenwegen, weitgehend erhalten. Auch die in der 
Bestandskarte markierten Gehölze werden dabei grundsätzlich erhalten und geschont. Da der 
Abfall bei der Größe des Areals nicht mit Schubkarren abtransportiert werden kann, werden 
geeignete Baugeräte wie Minibagger, Raupe und Lkw in notwendigem Maße zum Einsatz 
kommen.  

Die beauftragten Fachbüros mit ihrer ökologischen Baubegleitung, die Mitarbeiterinnen der 
städtischen Verwaltung und das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
überwachen die Einhaltung der Auflagen der Genehmigungen.  

Mit freundlichem Gruß  

Peter Todeskino  

 

 

 


